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Monatsbericht für Betriebe 
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der 
Gewinnung von SteinenundErden

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
derDatenschutz-Grundverordnung(EU)2016/679(DS-GVO)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
DieErgebnissedesMonatsberichtsfürBetriebedesVerarbeitendenGewerbes
sowiedesBergbausundderGewinnungvonSteinenundErdendienender
kurzfristigenBeurteilungderkonjunkturellenLage.

FürdiegesetzgebendenKörperschaftenundRegierungendesBundesund
derLändersowiefürdieBehördenderEUsinddieErgebnisseeineunent-
behrlicheEntscheidungshilfe,z.B.aufdenGebietenderWirtschafts-,Umwelt-
undRegionalpolitik.InsoweithabendievonIhnengemachtenAngaben mit-
telbarauchRückwirkungenzumindestaufdieRahmenbedingungenIhres
Handelns.

DarüberhinauskönnendieseErgebnissefürSieauchunmittelbar,z.B.als
Indikatorfür dieEntwicklungeninderSiebetreffendenBrancheoderRegion,
vonNutzensein.DenVerbänden,derWissenschaftundForschungstehensie
ebensozurVerfügungwiedenGewerkschaften,Parteienundjeder/jedem
interessiertenBürgerin/Bürger.

SchließlichdienendiemonatlichenErgebnissealsAusgangsmaterialfürdie
Berechnung derfürdieKonjunkturbeobachtungunentbehrlichenIndizesdes
UmsatzesunddesAuftragseingangs.Darüberhinausfindendieerhobenen
AngabenauchihreVerwendungimRahmenderVolkswirtschaftlichenGesamt-
rechnungensowiederInput-Output-Rechnung.

DieErhebungenwerdendurchgeführtbeidenproduzierendenBetriebenvon
höchstens68000UnternehmendesBergbausundderGewinnungvonStei-
nenundErden,desVerarbeitendenGewerbessowiebeidenproduzierenden
BetriebenderUnternehmenandererWirtschaftszweige,jeweilsohneBaube-
triebeundBetriebederEnergieversorgung,Wasserversorgung,Abwasser-und
AbfallentsorgungundBeseitigungvonUmweltverschmutzungen.DerMonats-
berichterfasstdieBetriebemit50undmehrtätigenPersonen.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
RechtsgrundlageistdasGesetzüberdieStatistikimProduzierendenGewerbe
(ProdGewStatG)inVerbindungmitdemBStatGundArtikel6Absatz1Buch-
stabee)DS-GVO.

ErhobenwerdendieAngabenzu§2Satz2BuchstabeAZifferINummer1
bis 6ProdGewStatG.

DieAuskunftspflichtergibtsichaus§9Absatz1Satz1ProdGewStatGin
Verbindungmit§15BStatG.Nach§9Absatz1Satz2ProdGewStatGistdie
Inhaberin,derInhaber,dieLeiterinoderderLeiterdesBetriebesoderUnter-
nehmensauskunftspflichtig.

Nach§11aAbsatz2BStatGsindalleUnternehmenundBetriebeverpflichtet,
ihreMeldungenaufelektronischemWegandiestatistischenÄmterzuüber-
mitteln.HierzusinddievondenstatistischenÄmternzurVerfügunggestellten
Online-Verfahrenzunutzen.ImbegründetenEinzelfallkanneinezeitlichbe-
fristeteAusnahmevonderOnline-Meldungvereinbartwerden.Diesistauf

1 DenWortlautdernationalenRechtsvorschrifteninderjeweilsgeltendenFassung
findenSieunter  https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 DieRechtsaktederEUinderjeweilsgeltendenFassungundindeutscherSprache
findenSieaufderInternetseitedesAmtesfürVeröffentlichungenderEuropäischen
Union unter  https://eur-lex.europa.eu/.
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formlosenAntragmöglich.DiePflicht,dieerforderlichenAuskünftezuertei-
len,bleibtjedochweiterhinbestehen.

Nach§9Absatz2ProdGewStatGbestehtfürUnternehmen,derenInhabe-
rinnen/InhaberExistenzgründerinnen/Existenzgründersind,imKalenderjahr
derBetriebseröffnungkeine Auskunftspflicht.Indenbeidenfolgenden
KalenderjahrenbestehtdannkeineAuskunftspflicht,wenndasUnterneh-
menimjeweilsletztenabgeschlossenenGeschäftsjahrUmsätzeinHöhevon
wenigerals800000Euroerwirtschaftethat.Gesellschaftenkönnensichauf
dieBefreiungvonderAuskunftspflichtberufen,wennalle anderGesellschaft
BeteiligtenExistenzgründerinnen/Existenzgründersind.

Nach§9Absatz3ProdGewStatGsindExistenzgründerinnen/Existenzgründer
natürlichePersonen,dieeinegewerblicheoderfreiberuflicheTätigkeitin
FormeinerNeugründung,einerÜbernahmeodereinertätigenBeteiligung
ausabhängigerBeschäftigungoderausderNichtbeschäftigungherausauf-
nehmen.Existenzgründerinnen/Existenzgründer,dievonihremRecht,keine
Auskunftzuerteilen,Gebrauchmachenwollen,habendasVorliegendervor-
genanntenVoraussetzungennachzuweisen.Esstehtihnenjedochfrei,die
Auskünftezuerteilen.

ErteilenAuskunftspflichtigekeine,keinevollständige,keinerichtigeoder
nichtrechtzeitigAuskunft,könnensiezurErteilungderAuskunftmiteinem
ZwangsgeldnachdenVerwaltungsvollstreckungsgesetzenderLänderange-
haltenwerden.

Nach§23BStatGhandeltdarüberhinausordnungswidrig,wer
 – vorsätzlichoderfahrlässigentgegen§15Absatz1Satz2,Absatz2und5
Satz 1B Stat GeineAuskunftnicht,nichtrechtzeitig,nichtvollständigoder
nichtwahrheitsgemäßerteilt,

 – entgegen§15Absatz3B Stat GeineAntwortnichtindervorgeschriebenen
Formerteilt oder

 – entgegen§11aAbsatz2Satz1B Stat GeindortgenanntesVerfahrennicht
nutzt.

DieOrdnungswidrigkeitkannmiteinerGeldbußebiszufünftausendEuro
geahndetwerden.

Nach§15Absatz7BStatGhabenWiderspruchundAnfechtungsklagegegen
dieAufforderungzurAuskunftserteilungkeineaufschiebendeWirkung.

DieAngabederKontaktdatenderfürRückfragenzurVerfügungstehenden
PersonenistfreiwilligundimFragebogenbesondersgekennzeichnet.

Verantwortlicher
VerantwortlichfürdieVerarbeitungIhrerDatenistdasfürIhrBundesland
zuständigestatistischeAmt.DieKontaktdatenfindenSieunter 

 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung 
DieerhobenenEinzelangabenwerdennach§16BStatGgrundsätzlichgeheim
gehalten.NurinausdrücklichgesetzlichgeregeltenAusnahmefällendürfen
Einzelangabenübermitteltwerden.

EinesolcheÜbermittlungvonEinzelangabenistinsbesonderezulässigan:
 – öffentlicheStellenundInstitutioneninnerhalbdesStatistischenVerbunds,
diemitder DurchführungeinerBundes-odereuropäischenStatistikbetraut
sind(z.B.dieStatistischenÄmterderLänder,dieDeutscheBundesbank,das
StatistischeAmtderEuropäischenUnion[Eurostat]),

 – Dienstleister,zudeneneinAuftragsverhältnisbesteht(I T Z  BundalsI T-
DienstleisterdesStatistischenBundesamtes,RechenzentrenderLänder).
Eine ListederregelmäßigbeauftragtenIT-DienstleisterfindenSiehier: 

 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach§10Absatz1ProdGewStatGdürfenandieoberstenBundes-und
LandesbehördenfürdieVerwendunggegenüberdengesetzgebenden
KörperschaftenundfürZweckederPlanung,jedochnichtfürdieRegelung
vonEinzelfällen,vomStatistischenBundesamtunddenstatistischenÄmtern

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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derLänderTabellenmitstatistischenErgebnissenübermitteltwerden,auch
soweitTabellenfeldernureineneinzigenFallausweisen.

Nach§10Absatz2ProdGewStatGdürfenandasUmweltbundesamtzur
Erfüllungeuropa-undvölkerrechtlicherPflichtenderBundesrepublik
DeutschlandzurEmissionsberichterstattung,jedochnichtfürdieRegelung
vonEinzelfällen,vomStatistischenBundesamtTabellenmitstatistischen
Ergebnissenübermitteltwerden,auch soweitTabellenfeldernureinen
einzigenFallausweisen.

DieTabellendürfennurvondenfürdieseAufgabezuständigen
OrganisationseinheitendesUmweltbundesamtesgespeichertundgenutzt
werden.DieseOrganisationseinheitenmüssenvondenmitVollzugsaufgaben
befasstenOrganisationseinheitendesUmweltbundesamtesräumlich,organi-
satorischundpersonellgetrenntsein.

Nach§16Absatz6BStatGisteszulässig,denHochschulenodersonstigen
EinrichtungenmitderAufgabeunabhängigerwissenschaftlicherForschungfür
dieDurchführungwissenschaftlicherVorhaben
1. Einzelangabenzuübermitteln,wenndieEinzelangabensoanonymisiert

sind,dasssienurmiteinemunverhältnismäßiggroßenAufwandanZeit,
KostenundArbeitskraftdenBefragtenoderBetroffenenzugeordnet
werdenkönnen(faktischanonymisierteEinzelangaben),

2. innerhalbspeziellabgesicherterBereichedesStatistischenBundesamtes
undderstatistischenÄmterderLänderZugangzuEinzelangabenohne
NameundAnschrift(formalanonymisierteEinzelangaben)zugewähren,
wennwirksameVorkehrungenzurWahrungderGeheimhaltunggetroffen
werden.

Nach§47desGesetzesgegenWettbewerbsbeschränkungenwerdender
MonopolkommissionfürdieBegutachtungderEntwicklungderUnterneh-
menskonzentrationzusammengefassteEinzelangabenüberdieVomhundert-
anteiledergrößtenUnternehmensgruppen,Unternehmen,Betriebeoder
fachlichenTeilenvonUnternehmendesjeweiligenWirtschaftsbereichsüber-
mittelt.HierbeidürfendiezusammengefasstenEinzelangabennichtweniger
alsdreiEinheitenbetreffenundkeineRückschlüsseaufzusammengefasste
AngabenvonwenigeralsdreiEinheitenermöglichen.

DiePflichtzurGeheimhaltungbestehtauchfürPersonen,dieEinzelangaben
erhalten.

Hilfsmerkmale, ldentnummer, Löschung,  Statistikregister
NameundAnschriftdesBetriebssowieName,Telefonnummerund
E-Mail-AdressederfürRückfragenzuständigenPersonensindHilfsmerk-
male,dielediglichdertechnischenDurchführungderErhebungdienen.Inden
DatensätzenmitdenAngabenzudenErhebungsmerkmalenwerdendiese
HilfsmerkmalenachAbschlussderÜberprüfungderErhebungs-undHilfs-
merkmaleaufihreSchlüssigkeitundVollständigkeitgelöscht.Angabenzuden
Erhebungsmerkmalenwerdensolangeverarbeitetundgespeichert,wiedies
fürdieErfüllungdergesetzlichenVerpflichtungenerforderlichist.

NameundAnschriftdesBetriebessowiedieIdentnummerwerdenzusam-
menmitdenAngabenzudenErhebungsmerkmalen„tätigePersonen“,„wirt-
schaftlicheTätigkeit“und„Umsatz“imUnternehmensregisterfürstatistische
Verwendungszwecke(Statistikregister)gespeichert(§13Absatz1BStatGin
Verbindungmit§1Absatz1Statistikregistergesetz).

DieverwendeteIdentnummerdientderUnterscheidungderindieErhebung
einbezogenenUnternehmensowiederrationellenAufbereitungundbesteht
auseinerfreivergebenenlaufendenNummer.DieIdentnummerdarfinden
DatensätzenmitdenAngabenzudenErhebungsmerkmalenbiszu30Jahren
aufbewahrtwerden.Danachwirdsiegelöscht.

DieStatistiknummer(Statistik-IDdesUnternehmensregisters)dientder
rationellenAufbereitungundbestehtauseinerfreivergebenenlaufenden
NummerundenthältkeineMerkmaleüberpersönlicheodersachlicheVer-
hältnisse.
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
DieAuskunftgebenden,derenpersonenbezogeneAngabenverarbeitet
werden,können

 – eineAuskunftnachArtikel15DS-GVO,
 – dieBerichtigungnachArtikel16DS-GVO,
 – dieLöschungnachArtikel17DS-GVOsowie
 – dieEinschränkungderVerarbeitungnachArtikel18DS-GVO

derjeweilssiebetreffendenpersonenbezogenenAngabenbeantragenoder
derVerarbeitungihrerpersonenbezogenenAngabennachArtikel21DS-GVO
widersprechen.

DieBetroffenenrechtekönnengegenüberjedemzuständigenVerantwortlichen
geltendgemachtwerden.

SolltevondenobengenanntenRechtenGebrauchgemachtwerden,prüftdie
zuständigeöffentlicheStelle,obdiegesetzlichenVoraussetzungenhierfür
erfülltsind.DieantragstellendePersonwirdgegebenenfallsaufgefordert,ihre
Identitätnachzuweisen,bevorweitereMaßnahmenergriffenwerden.

FragenundBeschwerdenüberdieEinhaltungdatenschutzrechtlicherBestim-
mungenkönnenjederzeitandiebehördlicheDatenschutzbeauftragteoder
denbehördlichenDatenschutzbeauftragtendesverantwortlichenstatis-
tischenAmtesoderandiejeweilszuständigeDatenschutzaufsichtsbehörde
gerichtetwerden(Artikel77DS-GVO).DerenKontaktdatenfindenSieunter 

 https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz



